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Thema:  6.1.2 Fahrzeugaufkommen  

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit wende ich mich an Sie, um zu dem folgenden 

Thema zu äußern: 

Im Normalbetrieb, bei maximaler Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen 

(einschließlich der Batteriezellproduktion) im Jahr, ist mit maximal 1515 LKW/d zu rechnen. 

Darin enthalten sind die LKW für den Abtransport der fertiggestellten Fahrzeuge, die 

Anlieferung der Hilfs- und Betriebsstoffe und des Abtransports der Abfälle. 

Zitat aus dem Wortprotokoll der Erörterung in Erkner: 
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Der B-Plan ist inzwischen beschlossen. Ein B-Plan legt nur den Rahmen der Nutzung des 

Geländes fest. Im Fall von Freienbrink „Nord“ wurden Flächen für eine zusätzliche 

Landesstraße parallel zur RE 1-Strecke mit mehreren Zufahrten von Norden auf das Gelände 

und eine zweite Autobahnabfahrt festgelegt. Ob diese Dinge tatsächlich gebaut werden, 

kann der B-Plan nicht festlegen. Verkehrsprobleme werden dadurch nicht gelöst. Einzig die 

temporäre Autobahnabfahrt, welche Tesla auf eigene Kosten errichten darf, wirkt sich auf 

das jetzt zu genehmigende Projekt aus. Über diese Abfahrt ist die Zu- bzw. Ausfahrt nur in 

eine Fahrtrichtung möglich. Für die Gegenrichtung muss die vorhandene L 38 mit der 

Abfahrt Freienbrink genutzt werden. Für die Zufahrten von der L 38 auf das Betriebsgelände, 

welche laut B-Plan zu mehrspurigen Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage umgebaut 

werden sollen, sind die Bauarbeiten erst für 2022 geplant. So erwartet uns bei bereits Ende 

2021 geplanten Betriebsbeginn rund um die Gigafactory, mit großer Wahrscheinlichkeit, ein 

Verkehrschaos, zumindest zu den Schichtwechseln. Herr Dr. Zschiegner macht es sich hier zu 

einfach. Die Probleme des Verkehrs können nicht durch einen B-Plan, sondern nur durch 

Entscheidungen des MIL und durch Baumaßnahmen vom Landesbetrieb Straßenwesen 

gelöst werden. Wenn sich die Mitarbeiter*innen von Tesla und andere Verkehrsteilnehmer 

alternative Strecken durch die umliegenden Ortschaften suchen, werden das MIL und alle 

anderen politisch Verantwortlichen aus der Pflicht genommen, weil die TA Lärm ja nur eine 

Betrachtung für den Umkreis von 500 Metern festlegt. Ausnahmeregelungen gibt es in 

diesem Verfahren nur zu Gunsten von Tesla.  
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Innerhalb der Begründung zum B-Plan Nr. 13 „Freienbrink Nord“ findet man folgende 

Aussagen: 

 

Nachdem uns Tesla während der Erörterung in Erkner bei der Vorstellung des 

Produktionsablaufes versicherte, dass die Produktion von 500.000 Fahrzeugen/Jahr komplett 

in der beantragten Anlage realisiert werden kann, erfuhren wir jetzt, dass es notwendig ist, 

ständig mit bis zu 770 LKW/d zum GVZ Freienbrink und wieder zurückzufahren. Dieses 

Dokument wurde vor der Erörterung in Erkner verfasst und war somit den vor Ort präsenten 

Vertretern von Tesla bekannt. Aber selbst in der 3. Auslegung der Antragsunterlagen wird 

dieser erforderliche Pendelverkehr verschwiegen. Im Rahmen der allgemeinen 

Geheimhaltung ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, welche(s) Grundstück(e) Tesla innerhalb 

des GVZ Freienbrink erworben hat. Somit ist nicht nachvollziehbar, auf welcher konkreten 

Strecke die Verkehrswege liegen. Ich formulierte eine Stellungnahme im Rahmen der 

öffentlichen Beteiligung am B-Plan Nr. 13 und forderte darin, dass der Verkehr auf das 

Betriebsgelände beschränkt wird, welches ja noch genügend Flächenpotential besitzt. Im 

Rahmen der Abwägung erhielt ich folgende Antwort: 
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Zu einer endgültigen Beurteilung der Verkehrsbelastung durch Tesla ist es notwendig, auch 

diese Fahrten zwischen Gigafactory und GVZ Freienbrink einzubeziehen. Im UVP-Bericht wird 

darauf verwiesen, dass sich im 500-Meter-Umfeld (Betrachtungsraum laut TA Lärm) nur 

Straßen, Wald und das Gewerbegebiet befinden und daher keine Lärmbelästigung für 

Wohngebiete möglich ist. Sollte sich das von Tesla erworbene Grundstück im südlichen Teil 

des GVZ befinden kann die Entfernung zu Wohngebäuden unter 500 Metern liegen. Das 

Unternehmen Fixemer wirbt auf seiner Homepage für den zukünftigen Just-In-Sequence Park 

innerhalb des GVZ: 

„Der JIS-Park Grünheide ist durch Autobahn- und Gleisanschluss optimal an die intermodale 

Verkehrsinfrastruktur angebunden und bietet aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum 

neuen Tesla-Werk Berlin-Brandenburg eine einzigartige Gelegenheit, Lieferanten als 

Baustein einer Lokalisierungsstrategie vor den Werkstoren just in sequence einzubinden.“ 

Bei der Umsetzung dieser Strategie sehe ich hierin ein kumulierendes Vorhaben, welches 

daher mit zu betrachten ist. Der erste Bauabschnitt soll Ende 2021 fertig gestellt sein. Dieses 

Gelände ist weniger als 500 Meter von Wohnbebauung entfernt. 

Neben den Immissionen durch Verkehrslärm der LKW sehe ich ein weiteres, im UVP-Bericht 

verschwiegenes Risiko. Es wird sich bei einer Vielzahl dieser Fahrten um Gefahrguttransporte 

handeln, in denen die für die Produktion notwendigen Chemikalien angeliefert werden. 

Beim Abtransport von Klärschlamm der Abwasserbehandlung und von Produktionsabfällen 

wird es sich ebenfalls um Gefahrguttransporte handeln. 
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§ 35 GGVSEB legt fest: „Muss ein Gefahrguttransport auf der Straße erfolgen, ist dabei in der 

Regel die Autobahn zu bevorzugen. … Ist ein Transport auf der Autobahn nicht möglich, 

bestimmt die zuständige Straßenverkehrsbehörde, welchen Fahrweg dieser nehmen darf. 

Diese Genehmigung ist dann entweder für die einzelne Fahrt gültig oder kann bei gleichen 

Sachlagen für höchstens drei Jahre ausgestellt werden.“ 

Daher möchte ich geklärt wissen, ob es regelmäßige Gefahrguttransporte zwischen dem 

GVZ und dem Tesla-Gelände geben wird und wie auf diesen öffentlichen Straßen mit 

Durchgangsverkehr und sogar Radwegen, eine Gefährdung der restlichen 

Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden soll. 

Welche Vorsorge wird getroffen, dass es bei Austritt von gefährlichen Stoffen nach einem 

Unfall auf dem Weg zwischen GVZ und Tesla-Betriebsgelände zu keiner Gefährdung von 

zufällig in der Nähe befindlichen Personen kommt? 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

https://www.bussgeldkatalog.net/strassenverkehrsordnung/18-stvo/

	Adresse: Musterstr. 1 12345 Muststadt
	Datum: 03.08.2021
	Max Mustermann: Max Mustermann


